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Rechtsanwältin
Katharina Feddersen

von Addleshaw
Goddard

Baurecht. Eine Baulast, die die Überfahrt
eines Grundstücks gewährt, ist kein
Wegerecht. Der begünstigte Eigentümer
hat weder Anspruch auf Nutzung noch
Instandhaltung des Wegs.

BGH, Urteil vom 24. Januar 2025,
Az. V ZR 51/24

Eine Überfahrt begründet
kein Wegerecht
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DER FALL

Die Eigentümerin eines Wohngrund-
stücks wollte Ansprüche gegen ihre Nach-
barin auf Instandhaltung und Nutzung
eines Wegs durchsetzen, der sich auf dem
Grundstück der Beklagten befindet. Beide
Grundstücke sind über eine öffentliche
Straße erreichbar. Auf dem Grundstück
der Klägerin befinden sich unter anderem
zwei Garagen. Sie können mit Autos nicht
über eine öffentliche Straße, sondern nur
über den streitgegenständlichen Weg
erreicht werden, der über das Grundstück

der Beklagten verläuft. Daher lastet auf
ihrem Grundstück eine Überfahrtbaulast.
Die Beklagte sah sich nicht verpflichtet,
den Weg instand zu halten oder Gegen-
stände zu entfernen, die eine Nutzung
behinderten. Die Klägerin verlangte hin-
gegen, den Weg zu pflastern und freizu-
machen. Die Klage wurde vom Amts- und
Landgericht abgewiesen.
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DIE FOLGEN

Mit der Revision vor dem BGH verfolgte
die Klägerin ihre Ansprüche weiter. Der
BGH stellte jedoch klar, dass eine öffent-
lich-rechtlich wirkende Überfahrtbaulast
keine privatrechtliche Grundlage für ein
Nutzungsrecht des begünstigten Eigentü-
mers begründet. Außerdem bestätigte der
BGH, dass der Klägerin kein Notwegrecht
zusteht, weil ihr Grundstück über eine
öffentliche Straße erreichbar ist. Für die
ordnungsmäßige Benutzung des Wohn-

grundstücks ist es nicht erforderlich, dass
dessen Eigentümerin ihr Auto auch dort
abstellen kann.Dies gilt selbst dann,wenn
dieGaragen auf demTeil desGrundstücks
liegen, der keine direkte Verbindung zur
öffentlichen Straße hat. Ein Notwegrecht
käme nur dann in Betracht, wenn ein
Grundstück ohne Nutzung des benach-
barten Grundstücks überhaupt nicht
erreicht werden könne.
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WAS IST ZU TUN?

Eigentümer sollten sich bewusst sein, dass
eine Baulast keine privatrechtliche An-
spruchsgrundlage darstellt. Wer auf die
Nutzung eines fremden Grundstücks
angewiesen ist, sollte dies durch eine pri-
vatrechtliche Vereinbarung, wie einen
Miet- oder Nutzungsvertrag oder eine
Grunddienstbarkeit, absichern. Zusätz-
lich sollte beim Erwerb eines Grundstücks
geprüft werden, ob die notwendige Zuwe-
gung rechtlich gesichert ist. Wer sich

lediglich auf eine Baulast verlässt, riskiert,
dass ihm die Zufahrt verwehrt bleibt. Im
Streitfall kann eine Klärung oder ein nota-
rielles Vertragswerk hilfreich sein, um
langwierige gerichtliche Auseinanderset-
zungen zu vermeiden.

(redigiert von Monika Hillemacher)

Rechtsanwalt
Dr. Mathias Hellriegel

von Hellriegel
Rechtsanwälte

Quelle: Hellriegel Rechtsanwälte

Öffentliches Recht. Für einen Baustopp
kann bereits das Vorkommen einzelner
Exemplare einer geschützten Tierart
genügen. Im Zweifelsfall hat ein Bauherr
zu beweisen, dass der Verdacht einer
Gefährdung nicht zutrifft.

VG Berlin, Beschluss vom 12. Februar 2024,
Az. 24 L 26/24

Schon der Verdacht
kann ein Bauprojekt stoppen
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DER FALL

Eine Naturschutzvereinigung wendet sich
im Wege des Eilrechtsschutzes gegen die
Ausübung des Baurechts und begehrt von
einem Bezirksamt in Berlin den Erlass
eines Baustopps.DieVereinigungbegrün-
det ihren Antrag damit, dass nicht ausge-
schlossen werden könne, dass einzelne

Exemplare der Wechselkröte, die sich auf
dem Baugrundstück befänden, bei Fort-
setzung der Bauarbeiten gestört oder
getötet würden. Das Verwaltungsgericht
gab demAntrag statt und verpflichtete das
Bezirksamt, gegenüber dem Bauherrn
einen Baustopp zu erlassen.
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DIE FOLGEN

Der Entscheidung des VG Berlin zufolge
kann ein Baustopp bereits auf den bloßen
Verdacht gestützt sein, dass einzelne Tiere
einer Art durch Baumaßnahmen gefähr-
det sind. Liegt ein solcher Gefahrenver-
dacht – dessen Annahme sehr niedrig-
schwellig ist – aus Sicht der Behörde oder
eines Gerichts vor, muss der Bauherr
beweisen, dass ein solcher Verdacht
unbegründet ist. An denBauherrnwerden
hohe Anforderungen gestellt, diesen Ver-
dacht wieder zu beseitigen. Dafür ist

zunächst eine umfassende Kartierung auf
dem Baugrundstück erforderlich, die
mehrere Jahre in Anspruch nehmen kann.
Zudem erkennt das VG Berlin nur solche
Maßnahmen zum Ausgleich einer unver-
meidbaren Beeinträchtigung der Tiere an,
die bereits mit dem Bezirksamt abge-
stimmt sind. Im Eilverfahren ist eine sol-
che vorherige Abstimmung für den Bau-
herrn praktisch ausgeschlossen.
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WAS IST ZU TUN?

Auf die Entscheidung des VG Berlin folg-
ten voriges JahrweitereBeschlüsse dersel-
ben für Naturschutzrecht zuständigen
24. Kammer, die diese Rechtsprechung
bestätigten. Das Gericht verpflichtete
Bezirksämter in zwei weiteren Fällen,
Baustopps zu erlassen. Sowohl der Abriss
des Jahn-Sport-Parks (Az. 24 L 597/24) als
auch – am 21. Februar 2025 – des Kolonie-
hofs 10 (Az. 24 L 28/25) wurden gestoppt.
Das VG Berlin stützt sich jeweils auf einen
Gefahrenverdacht mit Blick auf einzelne
Spatzenvorkommen auf den Baugrund-
stücken. Insgesamt zeigt sich eine scharfe
Rechtsprechungslinie, die auch bereits

vom Oberverwaltungsgericht bestätigt
wurde. Das VG übergeht in seinen Ent-
scheidungen allerdings den vom Bundes-
verwaltungsgericht entwickelten und in
das Bundesnaturschutzgesetz aufgenom-
menen Signifikanzansatz. Er soll eigent-
lich sicherstellen, dass nur die lokale
Population und nicht einzelne Exemplare
einer Art die Rechtsfolgen des Tötungs-
und Verletzungsverbot auslösen können.

(redigiert von Monika Hillemacher)

Rechtsanwalt
Dr. Tobias Block von
Norton Rose Fulbright

Mietrecht. Legt ein Vermieter Positionen
aus der Jahresrechnung einer WEG auf
gewerbliche Mieter um, sind die
Bruttobeträge weiterzugeben.

BGH, Urteil vom 15. Januar 2025,
Az. XII ZR 29/24

In der Abrechnung wird
brutto weiterberechnet
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DER FALL

In einem inWohnungs- und Teileigentum
aufgeteilten Gebäude vermietete ein
Eigentümer Flächen an einen Friseursa-
lon und ein Wellnessinstitut. Er optierte
zur Umsatzsteuer; der Mieter war zum
Vorsteuerabzug berechtigt. Der Vermieter
stellte die in der Jahresabrechnung der
Wohnungseigentümergemeinschaft ent-

haltenen Kostenpositionen, die bereits
mit Umsatzsteuer belastetwaren, als Brut-
tobeträge in die Nebenkostenabrechnung
ein und rechnete diese ab. Mit der Klage
verlangte der Mieter den Umsatzsteuer-
anteil dieser Positionen zurück. Der Klage
wurde in erster Instanz stattgegeben, in
zweiter Instanz wurde sie abgewiesen.
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DIE FOLGEN

Der BGH bestätigte das zweitinstanzliche
Urteil. Er stellte klar, dass ein zur Umsatz-
steuer optierender Vermieter zwar
Umlagepositionen grundsätzlich um die
enthaltenen Umsatzsteueranteile zu
berichtigen hat. Das gilt aber nur, soweit
er selbst zum Vorsteuerabzug berechtigt
ist. Dies jedoch ist laut BGHbeiKosten aus
der JahresabrechnungderWEG typischer-
weise nicht der Fall. Leistungen der WEG
gegenüber den Teileigentümern, die in
der Überlassung des gemeinschaftlichen
Eigentums zu Gebrauch, Instandhaltung,
Instandsetzung und sonstiger Verwaltung
sowie der Lieferung von Wärme und ähn-
lichen Gegenständen bestehen, sind von
der Umsatzsteuer befreit. Andere Leistun-

gen der WEG jedoch nicht. In einem sol-
chen Fall kommt eine gesonderte Auswei-
sung der Umsatzsteuer in der Jahresab-
rechnung nur dann in Betracht, wenn die
WEG – zum Beispiel in der Teilungserklä-
rung – zur Umsatzsteuer optiert hat. Ist
das nicht der Fall, ist der Umsatzsteuer-
ausweis ausgeschlossen. Das hat zur
Folge, dass dem Teileigentümer keine
zumVorsteuerabzug berechtigendeRech-
nung zur Verfügung steht. Der Umsatz-
steueranteil ist dann Teil des tatsächli-
chen Aufwands des Eigentümers und
muss dem Mieter aus diesem Grund
brutto weiterbelastet werden.
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WAS IST ZU TUN?

Die Entscheidung ist unter zwei Gesichts-
punkten von Interesse: Zum einen zeigt
sie, dass es für gewerbliche Mieter eines
gemischt genutzten Objekts relevant sein
kann zu erfahren, obdieWEGzurUmsatz-
steuer optiert hat, da sie in diesemFall den
Umsatzsteueranteil in den umgelegten
Nebenkosten sparen können. Zum ande-
ren verdeutlicht die Entscheidung noch

einmal, dass die in der Praxis vielfach
praktizierte (Teil-) Ausweisung von
Umsatzsteuer in der Jahresabrechnung
einer WEG einen unberechtigten Steuer-
ausweis nach § 14c UStG darstellt und
entsprechende Nachzahlungspflichten an
die Finanzverwaltung auslösen kann.

(redigiert von Monika Hillemacher)

Rechtsanwalt
Dr. Hans-Georg

Schulze von
White & Case

Quelle: White & Case LLP

Grundstücksrecht. Ein Verkäufer hat die
Löschungsunterlagen zu besorgen. Er haftet
nicht für eine verspätete Lastenfreistellung,
wenn die Ursache dafür beim Gläubiger
der Grundschuld liegt.

BGH, Urteil vom 20. Dezember 2024,
Az. V ZR 41/23

Verkäufer haftet nicht in jedem
Fall für verzögerte Freistellung
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DER FALL

Es geht um den Verkauf mehrerer Woh-
nungen, zu denen im Grundbuch eine
nicht mehr valutierende Briefgrund-
schuld eingetragen war, die der Erwerber
nicht übernahm. Der Kaufpreis sollte erst
fällig werden, wenn dem Notar die
Löschungsunterlagen für die Grund-
schuld vorliegen. Der Verkäufer beauf-
tragte denNotar, die Unterlagen zu besor-
gen und die Löschung zu veranlassen. Der

Grundpfandgläubiger konnte den Grund-
schuldbrief jedoch nicht mehr finden,
sodass dieser durch ein langwieriges Auf-
gebotsverfahren für kraftlos erklärt wer-
denmusste. Aufgrund dieser Verzögerung
scheiterte ein zwischenzeitlich vom
Erwerber initiierter Weiterverkauf der
Wohnungen. Er verklagte deshalb den
Wohnungsverkäufer auf Ersatz des ent-
gangenen Gewinns.
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DIE FOLGEN

DerBGHstellte fest, dass derVerkäufer für
die Lastenfreistellung verantwortlich ist.
Er ist zudem verpflichtet, die Löschungs-
unterlagen innerhalb einer angemesse-
nen Frist zu besorgen, auchwenn der Ver-
trag keine Frist vorsieht. Der BGH klärte
dadurch einen bislang offenen Streit, in
dem unter anderem vertreten wurde, der
Verkäufer schulde nur ein Bemühen zur
Lastenfreistellung. Dieser Anspruch
scheiterte vorliegend aber am fehlenden
Verschulden des Wohnungsverkäufers. Er
kam einerseits durch Beauftragung des
Notars seiner Sorgfaltspflicht ausreichend

nach. Andererseits kann ihm das Ver-
schulden des Grundpfandgläubigers, der
Bank, nicht zugerechnet werden. Dieser
ist kein Erfüllungsgehilfe des Verkäufers.
Denn hinsichtlich der Lastenfreistellung
besteht keine Arbeitsteilung. Vielmehr ist
derGrundpfandgläubiger originär zustän-
dig. Ebenso scheiterte der direkte Scha-
denersatzanspruch des Erwerbers gegen
den Grundpfandgläubiger, weil zwischen
beiden weder ein Rechtsverhältnis
besteht noch das Verhältnis zum Woh-
nungsverkäufer eine schützenswerte
Drittwirkung entfaltet.
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WAS IST ZU TUN?

Beurkundende Notare sollten beide Par-
teien auf die Pflicht des Verkäufers zur
Herbeiführung der Lastenfreistellung hin-
weisen. Falls Käufer einen Weiterverkauf
planen, sollte eine verschuldensunabhän-
gige Schadenersatzregelung für Verzöge-
rungen bei der Lastenfreistellung mit ein-
deutigen Fristen aufgenommen werden.
Verkäufer sollten frühzeitig beim Gläubi-
ger das Vorhandensein eines Grund-

schuldbriefs abfragen, umVerzögerungen
bei der Lastenfreistellung zu vermeiden.
Sofern die zeitnahe Einholung der Lö-
schungsunterlagen nicht sichergestellt ist,
sollten Verkäufer eine verschuldensun-
abhängige Schadenersatzregelung nicht
akzeptieren.

(redigiert von Monika Hillemacher)

ANZEIGE


